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Individuelle Beratungsangebote 

 
Rahmenbedingungen der Führungskräftezirkel 

 
¾ Anzahl der Sitzungen pro Jahr 

Die Zirkel treffen sich ungefähr einmal im Vierteljahr, so dass maximal 4 Sitzungen pro 
Jahr stattfinden. 
 

¾ Dauer 
Die Sitzungsdauer beträgt ca. 3,5 bis 4 Stunden. 
 

¾ Arbeitszeit 
Die Führungskräftezirkel finden zum Teil während der Kernarbeitszeit statt. Für die Teil-
nahme an einer Zirkelsitzung können max. 2 Stunden als Arbeitszeit angerechnet wer-
den. Eventuell anfallende Dienstreisezeiten werden voll als Arbeitszeit angerechnet. 
 

¾ Reisekosten 
Die Sitzungen der Führungskräftezirkel sind dienstliche Veranstaltungen (keine Fortbil-
dungen). Anfallende Reisekosten können als Dienstreisekosten geltend gemacht wer-
den. Der Dienstreiseantrag ist in der Dienststelle zu stellen und der Dienstreiseabrech-
nung beizufügen. Die Kosten werden von der LWL-Personalabteilung / Personalentwick-
lung übernommen. 
 

¾ Zeit und Ort 
Die Veranstaltungen werden grundsätzlich in Räumen des Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe durchgeführt. Die Sitzungstermine und –räumlichkeiten sind von den Teil-
nehmern/innen selbst zu organisieren. 
 

¾ Regelmäßige Teilnahme 
Für den Erfolg der Führungskräftezirkel ist die regelmäßige Teilnahme aller Führungs-
kräfte wichtig. Nur eine Kontinuität der Gruppe gewährleistet einen vertrauensvollen und 
offenen Austausch über aktuelle Führungsthemen. 
 

¾ Moderation 
Die ersten Sitzungen werden durch eine externe Moderatorin / einen externen Modera-
tor geleitet. So erlernen Sie die Moderation der Sitzungen und die Beratung im Sinne ei-
ner kollegialen Beratung. Nach dieser Einführungsphase erfolgt die Moderation im Rota-
tionsverfahren durch ein Zirkelmitglied.  
 

¾ Teilnehmerlisten 
Auf den Teilnehmerlisten bestätigen Sie Ihre Teilnahme an dem Führungskräftezirkel. 
Da sie als Nachweis für die Abrechnung von Dienstreisen bzw. Versicherungsfällen die-
nen, müssen die Teilnehmerlisten abgezeichnet und an die Personalentwicklung zu-
rückgesandt werden. 
 

¾ Zusammenlegung von Zirkeln 
Zirkel, die nicht über mindestens acht aktive Mitglieder verfügen, werden mit einem an-
deren, geeigneten Zirkel zusammengelegt. 
 

¾ Versicherungsschutz 
Versicherungsschutz besteht für die Teilnahme an allen Führungskräftezirkeln und die 
damit verbundenen Dienstreisen. 

 
 
 
 


